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155. Öffentliche Bekanntgabe gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 - in der zurzeit gültigen 
Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 
UVPG 

 
 
Die Gemeinde Mettingen hat die Erteilung einer Plangenehmigung zum Ausbau eines 
Gewässers nach § 68 für die Ökologische Verbesserung der Mettinger Aa im Bereich des 
Modellflugplatzes (Bauabschnitt 1 = km 41,085 – 41,000) und im Bereich der Windkraftanlagen 
(Bauabschnitt 2 = km 39,433 – 39,268) beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG so dass ein Vorprüfungsverfahren 
zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 6 - 14 
UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der 
vorgelegten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses 
Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Tecklenburg, 17.04.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
Umweltamt 
Im Auftrag 
gez. Dr. Winters 

              
         Kreis Steinfurt 23/2024/155 
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156. Öffentliche Bekanntmachung der Ankündigung von Baugrunduntersu-
chungen für die Trassenplanung im Bereich der Gemeinde Saerbeck 
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157. Öffentliche Bekanntgabe der Genehmigung einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Ladbergen und der Stadt Rheine 
zur Sicherstellung der Wasserrettung bzw. Wasserbergung durch die 
Freiwillige Feuerwehr Rheine auf dem Gebiet Ladbergen 

 
 
Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Ladbergen und 
der Stadt Rheine zur Sicherstellung der Wasserrettung bzw. –bergung durch die Freiwillige 
Feuerwehr Rheine auf dem Gemeindegebiet Ladbergen habe ich mit Verfügung vom 
24.04.2024 gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GkG NRW) genehmigt. 
 
Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW 
öffentlich bekannt gemacht. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung tritt am 26.04.2024 in Kraft. 
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Steinfurt, 25.04.2024      Kreis Steinfurt 

Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Herbring 

              
         Kreis Steinfurt 23/2024/157 
 
 


